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Die Stadtverordnetenversammlung
- Ausschuss für Planung, Bau und 
Verkehr -

Tagesordnung 1 Punkt 3 der öffentlichen Sitzung am 07.11.2006 

Vorlage Nr. 06-F-01-0103

Gerichtsareal Moritz-/Oranienstraße
- Antrag der SPD-Stadtverordnetenfraktion vom 31.10.2006 -

Der Ausschuss möge beschließen:

Der Magistrat wird gebeten, zu berichten, 

 welche Vorstellungen zur zukünftigen städtebaulichen Nutzung des Gerichtsareals die 
Landeshauptstadt Wiesbaden in die Stadt-Land-Arbeitsgruppe eingebracht hat, 

 welche Ergebnisse die Stadt-Land-Arbeitsgruppe für die zukünftigen Planungen des Quartiers 
Moritz- und Oranienstraße nach dem Wegzug der Gerichte erarbeitet hat, 

 wie sich der gegenwärtige Sachstand vor allem unter dem Aspekt der Einbeziehung der 
betroffenen Gewerbetreibenden und der Bürgerinnen und Bürger darstellt.

Beschluss Nr. 0138
 

Der Antrag der SPD-Stadtverordnetenfraktion vom 31.10.2006 betr.

Gerichtsareal Moritz-/Oranienstraße

wird angenommen. 
  

Frau Stadtverordnetenvorsteherin Wiesbaden,         .12.2006
mit der Bitte um Kenntnisnahme
und weitere Veranlassung

Kessler
Vorsitzender

Die Stadtverordnetenvorsteherin Wiesbaden,          .12.2006

Dem Magistrat
mit der Bitte um Kenntnisnahme
und weitere Veranlassung

Thiels
Stadtverordnetenvorsteherin
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Der Magistrat Wiesbaden,          .12.2006
    - 16 -

Dezernat IV
mit der Bitte um weitere Veranlassung 

Diehl
Oberbürgermeister
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